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Newsletter 49 | Green City Gruppe 

 

Weitere Hinweise zu den Insolvenzplanabstimmungen bei der KWP II und III 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter weitere Informationen in Sachen Green 

City zukommen lassen. 

 

Wie berichtet hat das Insolvenzgericht den Termin für die Abstimmung über die 

Insolvenzpläne bei der KWP II und KWP III auf den 28.07.2025 festgesetzt. Für 

Inhaber von Anleihen der Green City AG ist weder die Informationsveranstaltung, 

noch der gerichtliche Abstimmungstermin relevant. Beide Termine richten sich 

ausschließlich an Inhaber von Anleihen der Kraftwerkspark II und der 

Kraftwerkspark III. 

 

 

Kein Handlungsbedarf für Inhaber von Inhaberschuldverschreibungen 

 

Für Anleger, die Inhaberschuldverschreibungen halten, besteht kein 

Handlungsbedarf. Dentons als gemeinsamer Vertreter wird die gerichtlichen 

Termine für alle Inhaberschuldverschreibungsgläubiger wahrnehmen, eine 

persönliche Teilnahme ist daher nicht erforderlich. 

 

 

Gläubiger von Namensschuldverschreibungen erhalten Unterlagen per Post 

 

Die Gläubiger von Namensschuldverschreibungen erhalten in Kürze die sehr 

umfangreichen Einladungsunterlagen in einem Paket per Post. Leider konnte das 

Ausmaß der Unterlagen aufgrund der rechtlichen Bestimmungen nicht kleiner 

ausfallen. Die Unterlagen umfassen in erster Linie den sehr ausführlichen und 

komplexen Insolvenzplan der KWP II (nur die KWP II hat neben 

Inhaberschuldverschreibungen auch Namensschuldverschreibungen emittiert). 

Gläubiger der Inhaberschuldverschreibungen erhalten hingegen keine Post, da sie 

wie oben dargestellt durch den gemeinsamen Vertreter Dentons vertreten werden.  

 

 

Kostenlose Stimmrechtsvollmacht für Gläubiger von Namensschuldversch-

reibungen möglich 

 

Die Namenschuldverschreibungsgläubiger können Herrn Rechtsanwalt Michael 

Siegle, Syndikusrechtsanwalt der SdK, bevollmächtigen, ihr Stimmrecht kostenlos 

in dem gerichtlichen Abstimmungstermin auszuüben.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Seite 2 von 2 

Hierzu ist es erforderlich, eine entsprechende Vollmacht unter 

https://sdk.org/leistungen/glaeubigervertretung/green-city-ag/ (Box „weitere 

Unterlagen“, Dokumentenname „Vollmacht Gläubigerversammlung NAMENS-

SCHULDVERSCHREIBUNG“) im Original bis spätestens 18.07.2025 an die SdK 

zu senden. Sofern Sie bereits früher eine entsprechende Vollmacht übersendet 

haben, ist keine neue Vollmacht notwendig.  

 

Gläubiger von Inhaberschuldverschreibungen können dagegen die Stimmrechts-

vollmacht nicht nutzen, da sie durch den gemeinsamen Vertreter Dentons vertreten 

werden.  

 

 

Virtuelle Informationsveranstaltung am 23.07.2025 um 18 Uhr 

 

Wie berichtet findet am 23.07.2025 um 18 Uhr eine virtuelle 

Informationsveranstaltung statt. Der gemeinsame Vertreter der Inhaber-

schuldverschreibungen (Dentons) wird gemeinsam mit den Insolvenzverwaltern, 

Herrn Rechtsanwalt Axel W. Bierbach und Herrn Rechtsanwalt Oliver Schartl, 

sowie Herrn Jens Mühlhaus, Geschäftsführer der KWP-Gesellschaften eine kurze 

Zusammenfassung des bisherigen Verfahrens präsentieren und dann den Inhalt der 

Insolvenzpläne ausführlich erläutern und einen Ausblick auf die weiteren Schritte 

geben. Die Veranstaltung dient daher dazu, einen Überblick über die wichtigsten 

Regelungen des Insolvenzplans, die zukünftige Struktur der jeweiligen Emittentin 

der Anleihe, die Quotenaussichten und die weiteren Schritte zu geben.  Die 

entsprechenden Einwahldaten erhalten Sie von Dentons.  

 

 

Insolvenzplanlösung bietet erheblich höhere Quote 

 

Die Fortführung der Kraftwerkspark II und der Kraftwerkspark III wie im 

Insolvenzplan dargestellt, wird seitens der Insolvenzverwaltung sowie des 

gemeinsamen Vertreters weiterhin als für die Anleger erheblich vorteilhaftere 

Variante - im Vergleich zu einer Veräußerung der Windkraftanlagen – angesehen. 

Eine ausführliche Darstellung nebst Quoteneinschätzungen erfolgt in der 

Informationsveranstaltung am 23.07.2025. Die Veranstaltung wird zudem 

aufgezeichnet, sodass der Inhalt auch für alle Anleger abrufbar ist, die nicht an der 

Veranstaltung teilnehmen können.  

 

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 

info@sdk.org gerne zur Verfügung.  

 

München, den 14.07.2025  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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